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§242

§271

(1) Wer
vorsätzlich bewirkt, daß Erklärungen, Verhand
lungen oder Tatsachen, welche für Rechte oder 
Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öf
fentlichen Urkunden, Büchern oder Registern als ab
gegeben oder geschehen beurkundet werden, während 
sie überhaupt nicht oder in anderer Weise oder von 
einer Person in einer ihr nicht zustehenden Eigen
schaft oder von einer anderen Person abgegeben oder 
geschehen sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§272
(1) Wer die vorbezeichnete Handlung in der Ab

sicht begeht, sich oder einem anderen einen Ver
mögensvorteil zu verschaffen oder einem anderen 
Schaden zuzufügen, wird mit Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, neben 
welcher auf Geldstrafe erkannt werden kann.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

Falschbeurkundung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine Ur
kunde eines Staats- oder Wirtschaftsorgans, einer ge
sellschaftlichen Institution, eines Notars oder einer ge
sellschaftlichen Organisation (öffentliche Urkunde) 
zum Beweis rechtserheblicher Tatsachen 
. . . (bei § 348 Abs. 1 StGB West), 
diese Herstellung bewirkt

§273
Wer wissentlich von einer falschen Beurkundung 

der in § 271 bezeichneten Art zum Zwecke einer 
Täuschung Gebrauch macht,

oder von einer solchen Urkunde mit falschem Inhalt 
Gebrauch macht,

wird nach § 271 und, wenn die Absicht dahin gerich
tet war, sich oder einem anderen Schaden zuzufü
gen, nach § 272 bestraft.

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§274
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, neben 

welcher auf Geldstrafe erkannt werden kann, wird 
bestraft, wer

1. eine Urkunde oder eine technische Aufzeichnung, 
welche ihm entweder überhaupt nicht oder nicht 
ausschließlich gehört, in der Absicht, einem anderen 
Nachteil zuzufügen, vernichtet, beschädigt oder unter
drückt oder

2. einen Grenzstein oder ein anderes zur Bezeich
nung einer Grenze oder eines Wasserstandes bestimm
tes Merkmal in der Absicht, einem anderen Nachteil 
zuzufügen, wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, 
verrückt oder fälschlich setzt.

§241
Urkundenvernichtung 

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine Ur
kunde vernichtet, beschädigt, zurückhält oder beiseite 
schafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar. (2) Der Versuch ist strafbar.


